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Verfahrensvermerke:  
1. Aufstellungsbeschluss 

§ 2 Abs. 1 BauGB 
am 10.02.2015 

2. Bekanntmachung der Aufstellung 
§ 2 Abs. 1 BauGB 

am  20.02.2015 

3. Öffentliche Auslegung 
§ 3 Abs. 2 BauGB 

vom 
bis             

13.04.2015 
15.05.2015 

4. Beteiligung der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange  
§ 4 Abs. 2 BauGB 

Schreiben
vom 
bis 

 
26.03.2015 
15.05.2015 

5. Satzungsbeschluss  
§ 10 Abs. 1 BauGB 

am 
 

22.09.2015 

6. In-Kraft-Treten  
§ 10 Abs. 3 BauGB 

am   02.10.2015 
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Anlage 

Schalltechnisches Gutachten (Schallimmissionsprognose, Gutachten 10374-01) der Kurz 
und Fischer GmbH, Winnenden, vom 03.09.2015 

 

Aufhebung bisheriger Festsetzungen 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisher im Geltungsbereich gültigen pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen außer Kraft. 

Geltungsbereich 

Für den Geltungsbereich gem. § 9 Abs. 7 BauGB ist der zeichnerische Teil des Bebauungs-
planes maßgebend. In Ergänzung zum Lageplan M 1 : 500 wird folgendes festgesetzt: 

 

 

 

1.  Art der baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

§ 1 Abs. 5 und 7 BauNVO 

§ 7 BauNVO 

MK – Kerngebiet 

Zulässig sind: 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
 Einzelhandelsbetriebe sind zulässig, soweit 

diese der Grundversorgung der Einwohner 
der Gemeinde dienen. 

 Schank- und Speisewirtschaften, 
 sonstige nicht wesentlich störende Gewer-

bebetriebe, 
 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

Wohnungen gem. § 7 Abs. 2 Nr.6 und 7 BauNVO 
können ausnahmsweise und nur ab dem ersten 
Obergeschoss der jeweiligen Gebäude zugelassen 
werden. 

Vergnügungsstätten sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 2 
BauNVO sind nicht zulässig. 

Tankstellen im Sinne der § 7 Abs. 2 Nr. 5 sowie § 7 
Abs. 3 Nr. 1 BauNVO sind nicht zulässig. 
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2.  Maß der baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

§§ 16 – 21a BauNVO 

 

   

2.1.  Grundflächenzahl 

§ 19 BauNVO 

GRZ = 0,6 

entsprechend Planeintrag als Höchstmaß. 

Die Grundflächenzahl darf mit Platzbefestigungen, 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten und baulichen An-
lagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 
einer GRZ von 1,0 überschritten werden. 

   

2.2.  Höhe baulicher Anlagen 

§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und  

Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 

Oberkante Gebäude (OK), siehe Planeintrag. 

OK in Meter über NN. 

Die Höhe bezieht sich auf den Schnittpunkt der 
Außenwand mit der Dachhaut bzw. dem oberen 
Wandabschluss oder dem Abschluss der Umweh-
rung (Attika).  

   

3.  Bauweise 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

§ 22 BauNVO 

O = Offene Bauweise 

entsprechend Planeintrag. 

   

4.  Überbaubare Grundstücksfläche 

§ 9 Abs. 1 BauGB 

§ 23 Abs. 2 und 3 BauNVO 

Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen 
durch Baugrenzen und Baulinien, siehe Planein-
trag. 

Oberirdische Gebäude sind nur innerhalb dieser 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Mit eingeschossigen, untergeordneten Gebäudetei-
len im Erdgeschoss können die Baugrenzen mit 
einer Tiefe von 1,50 m und einer Länge von maxi-
mal 8,00 m, bezogen auf das zugeordnete Haupt-
gebäude, überschritten werden. 
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5.  Garagen und Stellplätze 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 BauGB 

§ 12 BauNVO 

Oberirdische offene Stellplätze sind in den Bau-
grundstücken allgemein zulässig. Oberirdische 
Garagen und Carports sind gem. § 12 Abs. 6 
BauNVO nicht zulässig. 

Tiefgaragen sowie ihre Zufahrten sind innerhalb 
und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen auf den Baugrundstücken zulässig. Auf die 
Unterbauungsmöglichkeit der öffentlichen Ver-
kehrsfläche (Pkt. 7) wird verwiesen. 

   

6.  Ein- bzw. Ausfahrtsbereich 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

Siehe Planeintrag. 

Nur innerhalb des ausgewiesenen Bereiches sind 
Ein- und Ausfahrten in die Tiefgarage zulässig. 

   

7.  Öffentliche Verkehrsflächen  

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Öffentliche, gemischt genutzte Verkehrsfläche,  

siehe Planeintrag. 

Die konkrete Zonierung der Verkehrsflächen wird 
im Zuge der Ausführungsplanung festgelegt. 

Die öffentlichen Verkehrsflächen dürfen mit Tiefga-
ragen unterbaut werden.  

 

8.  Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen sowie zur Minderung solcher 
Einwirkungen zu treffenden bau-
lichen und sonstigen techni-
schen Vorkehrungen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

An den im Lageplan gekennzeichneten Fassaden 
sind bei der Errichtung oder Änderung von Gebäu-
den Vorkehrungen zu passiven Schallschutzmaß-
nahmen zu treffen. Die unterschiedlichen Abgren-
zungen zwischen den am Tag genutzten Aufent-
haltsräumen und in der Nacht genutzten Schlaf-
räumen gemäß den Anlagen 3.1 und 3.2 der beilie-
genden Schallimmissions- prognose (Gutachten 
10374-01) der Kurz und Fischer GmbH gelten ent-
sprechend. 

Maßgebend für die erforderlichen Schalldämmma-
ße von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind 
die in der beigefügten schalltechnischen Untersu-
chung festgelegten Lärmpegelbereiche nach DIN 
4109 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe 1989. 
Siehe nachfolgende Tabelle:  
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Lärmpegelbereiche für ausschließlich am Tag ge-
nutzte Aufenthaltsräume (z. B. Büros): 

Bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden 
sind die erforderlichen Schalldämmmaße der Au-
ßenbauteile von ausschließlich am Tag genutzten 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (z. B. Büros) 
nach den Anforderungen der in Anlage 4.1 des 
schalltechnischen Gutachtens bezeichneten Lärm-
pegelbereiche auszubilden. 

Lärmpegelbereiche für nachts genutzte Aufent-
haltsräume (Schlafräume): 

Im gesamten Geltungsbereich sind bei der Errich-
tung und der Änderung von Gebäuden die erforder-
lichen Schalldämmmaße der Außenbauteile von 
nachts genutzten Aufenthaltsräumen (Schlafräume) 
nach den Anforderungen der in Anlage 4.2 des 
schalltechnischen Gutachtens bezeichneten Lärm-
pegelbereiche auszubilden. 

 

Grundlage für die Dimensionierung der Schall-
dämmmaße der Außenbauteile bildet die schall-
technische Untersuchung der Kurz und Fischer 
GmbH vom 03.09.2015 (Gutachten 10374-01), die 
dem Bebauungsplan beigefügt ist. 

Der Nachweis der erforderlichen Schalldämmmaße 
hat im Baugenehmigungsverfahren bzw. 




